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Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs
zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft betreffend die Übernahme
der Rückführungsrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung vom 8. Juni
2009. Er ist sich dabei bewusst, dass sämtliche Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands von der Schweiz zu übernehmen sind, soll nicht das Vertragswerk als
Ganzes dahin fallen. Dennoch möchte er es nicht unterlassen, die folgenden Bemer-
kungen anzubringen:

Der Regierungsrat erachtet insbesondere die beabsichtigte Abschaffung der formlo-
sen Wegweisung als problematisch. Entgegen der Einschätzung des Bundesamtes für
Migration dürfte dies eine markante Zusatzbelastung in den Kantonen zur Folge ha-
ben, in erster Linie mit Blick auf zusätzlich zu erwartende Beschwerdeverfahren. Wie
der Regierungsrat bereits in den Vorberatungen dargelegt hat, dürfte daran und am
zusätzlichen administrativen Aufwand auch die Einführung eines Standartformulars
wenig ändern.

Die Verkürzung der maximalen Haftdauer dürfte im Kanton Bern hingegen kaum zu
praktischen Problemen führen. Das von der Richtlinie vorgesehe Monitoring bei Rück-
führungen mit Spezial- und Sonderflügen scheint zudem grundsätzlich sinnvoll und
angebracht. Bei der Besetzung der diesbezüglichen Begleitorganisation ist auf die
politische Ausgewogenheit zu achten. Die übrigen Gesetzesanpassungen hält der
Regierungsrat für unproblematisch.
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Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Übernahme der Rückführungs-
richtlinie keinen Änderungsbedarf der Gesetzgebung im Kanton Bern zur Folge hat.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Der Staatsschreiber:


